Satzung der Landeshauptstadt Dresden fiir den Eigenbetrieb
»,Stadtisches Klinikum Dresden”
(5.17 ,Eigenbetriebssatzung Stadtisches Klinikum®)

Veroffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 46/2016 vom 18. November 2016
und in Nr. 18/2018 vom 4. Mai 2018

Aufgrund der Regelungen in §§ 4, 95 a Abs. 3 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat
Sachsen (SdchsGemO — Sachsische Gemeindeordnung) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. Marz 2014 (SachsGVBI. S. 146), die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetztes
vom 29. April 2015 (SachsGVBI. S. 349) geandert worden ist, beschlieRt der Stadtrat der
Landeshauptstadt Dresden in seiner Sitzung am 3. November 2016 folgende Satzung:
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§1

Rechtsstellung und Name des Eigenbetriebes

(1) Der Eigenbetrieb wird als organisatorisch, verwaltungsmaBig und wirtschaftlich
selbststandiges Unternehmen der Landeshauptstadt Dresden ohne eigene Rechtsper-
sonlichkeit nach den Bestimmungen der Sachsischen Gemeindeordnung (SachsGemO),
der Sachsischen Eigenbetriebsverordnung (SachsEigBVO) und nach den Bestimmungen
dieser Satzung gefuhrt.

(2) Der Eigenbetrieb fiihrt den Namen "Stadtisches Klinikum Dresden" (KHDD). Die Lan-
deshauptstadt Dresden tritt in Angelegenheiten des Eigenbetriebes unter diesem Namen
im gesamten Geschafts- und Rechtsverkehr auf.
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§2

Aufgaben und Zweck des Eigenbetriebes

(1) Aufgabe des Eigenbetriebes ist es, im Rahmen des 6ffentlichen Versorgungsauftrages
durch drztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Kérperschaden
festzustellen, zu heilen oder zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und bei Bedarf die zu
versorgenden Personen unterzubringen und zu verpflegen. Hierzu gehért im Rahmen der
Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, welche
die Aufgaben des Eigenbetriebes fordern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhangen.
Darliber hinaus kann das Krankenhaus auch Rehabilitationseinrichtungen betreiben.

(2) Der Eigenbetrieb kann im Rahmen seiner Bestimmungen liber die Gemeinnitzigkeit
(§ 4 der Satzung) seinen Betriebszweck fordernde und ihn wirtschaftlich beriihrende
Hilfs- und Nebengeschafte betreiben. Er betreibt eine Kindertagesstatte.

(3) Zu seinen Aufgaben gehoren auRerdem die Aus- und Weiterbildung in den medizini-
schen und in anderen Krankenhausberufen, insbesondere die Teilnahme an der medizi-
nischen studentischen Ausbildung und der Betrieb einer medizinischen Berufsfachschule.
Er kann im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Aufgaben eines Akademischen
Lehrkrankenhauses tibernehmen. Des Weiteren kann er weitere Bildungseinrichtungen
selbst griinden, betreiben, dndern, schlieRen, oder sich daran beteiligen.

(4) Der Eigenbetrieb ist befugt im Rahmen seiner Bestimmungen lber die Gemeinnltzig-
keit jede gesetzlich zuldssige sektorenibergreifende Kooperationsform einzugehen, ins-
besondere entsprechende Einrichtungen, z. B. Medizinische Versorgungszentren, einzu-
richten, zu betreiben, zu dndern, zu schlieflen oder sich daran zu beteiligen.

§3
Festgesetztes Kapital
Das festgesetzte Kapital des Eigenbetriebes betragt 50.000 EUR.

§4

Gemeinniitzigkeit

(1) Der Eigenbetrieb verfolgt ausschlieRlich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im
Sinne des Abschnitts "Steuerbeglinstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Der Zweck
des Eigenbetriebes ist insbesondere die Forderung des 6ffentlichen Gesundheitswesens
und der offentlichen Gesundheitspflege, von Wissenschaft und Forschung, der Erziehung
und Berufsbildung sowie der Jugendhilfe.

(2) Der Eigenbetrieb ist selbstlos tatig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke. Mittel des Eigenbetriebes sowie etwaige Uberschiisse diirfen nur fiir sat-
zungsgemadfRe Zwecke des Eigenbetriebes verwendet werden. Mittel des Eigenbetriebes
kdnnen im Rahmen des § 58 Nr. 2 Abgabenordnung (AO) in der jeweils gliltigen Fassung
der Landeshauptstadt Dresden fiir steuerbegiinstigte Zwecke zugewendet werden. Die
Landeshauptstadt Dresden erhilt bei Auflésung oder Aufhebung des Eigenbetriebes o-
der bei Wegfall steuerbeglinstigter Zwecke, unbeschadet der Bestimmungen des Geset-
zes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhduser und zur Regelung der Kranken-
hauspflegesatze (Krankenhausfinanzierungsgesetz) sowie des Gesetzes zur Sicherung
und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung (Gesundheitsstruktur-
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gesetz), nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert der von
ihr geleisteten Sacheinlagen zuriick, die sie unmittelbar und ausschlielRlich fiir gemein-
nitzige oder mildtatige Zwecke zu verwenden hat.

(3) Es darf keine Person oder Institution durch Ausgaben, die den Zwecken des Eigenbe-
triebes fremd sind oder durch unverhaltnismaBig hohe Vergitungen beglinstigt werden.
(4) Bei vertraglicher Bindung mit privaten Leistungserbringern ist die Gemeinnutzigkeit
des Eigenbetriebes zu sichern.

§5

Aufgaben und Zustandigkeiten des Stadtrates

(1) Der Stadtrat entscheidet (iber alle ihm in der SdchsGemO und der SachsEigBVO zu-

gewiesene Angelegenheiten, insbesondere lber:

1. Erlass und Anderungen der Eigenbetriebssatzung,

2. wesentliche Aus- und Umgestaltungen des Eigenbetriebes,

3. Bestellung der Mitglieder des Betriebsausschusses und die Berufung von beratenden
Ausschussmitgliedern,

4. Berufung und Abberufung der Mitglieder der Betriebsleitung,

Berufung und Abberufung von Beschaftigten mit Chefarztdienstvertrag,

6. die Festsetzung einer Verglitung, auf die kein Anspruch aufgrund eines Tarifvertrages
besteht (auBertarifliche Verglitung),

7. indenin § 6 Abs. 2 dieser Satzung genannten Angelegenheiten, sofern die dort ge-
nannten Wertobergrenzen tberschritten werden,

8. Gewdhrung von Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb oder des Eigenbetriebs
an die Gemeinde,

9. Entnahme von Eigenkapital,

10. Festsetzung und Anderung des Wirtschaftsplanes,

11. Bestimmung des Abschlusspriifers fiir den Jahresabschluss,

12. Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses, der Verwendung des Jahresgewin-
nes oder die Behandlung des Jahresverlustes,

13. Entlastung der Betriebsleitung,

14. Besorgung von Kassengeschéaften durch Dritte (§ 87 Abs. 1 SdchsGemOQ).

(2) Uber die Entnahme von Eigenkapital (Abs. 1 Nr. 9) entscheidet der Stadtrat nach An-

horung der Betriebsleitung.

(3) Dariiber hinaus kann der Stadtrat in Angelegenheiten, fiir die sonst der Betriebsaus-

schuss zustandig ist, im Einzelfall die Entscheidung an sich ziehen.

v

§6

Betriebsausschuss

(1) Die Aufgaben des Betriebsausschusses fiir den Eigenbetrieb werden gemalt § 7 Abs. 4
SachsEigBVO auf den Ausschuss fur Gesundheit Gibertragen.

Er besteht aus dem Oberbilrgermeister/der Oberblirgermeisterin als Vorsitzen-
de/Vorsitzender und weiteren Mitgliedern und setzt sich nach den jeweils giiltigen Rege-
lungen der Sachsischen Gemeindeordnung und der Hauptsatzung der Landeshauptstadt
Dresden zusammen.
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Die Mitglieder der Betriebsleitung und drei nach den Pramissen des Sachsischen Perso-
nalvertretungsrechtes durch die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Krankenhauses ge-
wahlte Arbeitnehmervertreter/Arbeitnehmervertreterinnen, nehmen an den Sitzungen
des Betriebsausschusses mit beratender Stimme teil. Der Betriebsausschuss ist be-
schlussfahig, wenn mindestens die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist. Beschllsse
werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

(2) Der Betriebsausschuss beschlieSt insbesondere Uber:

1. VerauRerungen von Vermogensgegenstdanden, die dem Eigenbetrieb zugeordnet
sind, mit einem Wert des Vermoégensgegenstands von 250.000 EUR bis 500.000 EUR,
ausgenommen Grundstticke,

2. sonstige Vertrage, mit einem Vertragswert von 250.000 EUR bis 500.000 EUR, die
nicht zum laufenden Geschaft gehoéren,

3. Vertrage mit einer Kernlaufzeit von mehr als 5 Jahren, wenn der Vertragswert
500.000 EUR ubersteigt,

4. Stundung von Zahlungsverpflichtungen in Hohe von 50.000 EUR bis 100.000 EUR im
Einzelfall,

5. Erlass und Niederschlagung von Forderungen in Hohe von 50.000 EUR bis 100.000
EUR im Einzelfall,

6. Abweichungen vom Erfolgs- und Liquiditatsplan, die erfolgsgefahrdend sind und
die Veranlassung zur Anderung des Wirtschaftsplanes,

7. Entscheidungen zur Einleitung und Fortfliihrung eines Rechtsstreits und zum Ab-
schluss von Vergleichen, soweit sie nicht zu den laufenden Geschéaften der Betriebs-
fihrung gehoren oder einen Streitwert von 500.000 EUR nicht libersteigen,

8. die Errichtung und dauerhafte SchlieBung von fachlich und medizinisch selbstandig
und ggf. chefarztlich geleiteten Fachabteilungen und Organisationseinheiten/Kliniken
innerhalb des Eigenbetriebes und

9. die Geschaftsordnung fiir die Betriebsleitung.

(3) Der Betriebsausschuss berét alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes vor, die der

Entscheidung des Stadtrates vorbehalten sind, insbesondere liber:

a) die Empfehlung zur Berufung bzw. Abberufung von Beschaftigten mit Chefarzt-
dienstvertrag durch den Stadtrat,

b) die Empfehlung zur Berufung bzw. Abberufung von Mitgliedern der Betriebslei-
tung-durch den Stadtrat und

c) die Empfehlung zur Beschéaftigung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen mit Fest-
setzung einer Vergitung, auf die kein Anspruch aufgrund eines Tarifvertrages be-
steht (aulertarifliche Verglitung).

(4) Der Betriebsausschuss beaufsichtigt die Tatigkeit der Betriebsleitung.

§7

Stellung des Oberbiirgermeisters/der Oberbiirgermeisterin

(1) Der Oberburgermeister/die Oberburgermeisterin ist Dienstvorgesetz-
ter/Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehdrde der beim Eigenbetrieb Beschaftigten.
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(2) Zur Sicherung der Erfillung der Aufgaben des Eigenbetriebes, der Einhaltung der
rechtlichen Vorgaben und zur Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung kann sie/er
den Mitgliedern der Betriebsleitung Weisungen erteilen. Die Mitglieder der Betriebslei-
tung sind vorher anzuhéren.

(3) Der Oberbiirgermeister/die Oberbiirgermeisterin wird im Rahmen ihrer/seiner Zu-
standigkeit nach dieser Betriebssatzung durch die/den fiir den Eigenbetrieb zustandigen
Beigeordneten/zustandige Beigeordnete vertreten. Die/der zustandige Beigeordnete ist
insbesondere zustandig fur die Vertragsgestaltung der Vertrage mit den Mitgliedern der
Betriebsleitung sowie flr die Gestaltung der Chefarztdienstvertrage und deren Ab-
schluss.

§8
Betriebsleitung
(1) Der Eigenbetrieb hat eine Betriebsleitung.
(2) Die Betriebsleitung besteht aus

- dem Kaufmannischen Direktor/der Kaufmannischen Direktorin,

- dem Medizinischen Direktor/der Medizinischen Direktorin und

- dem Pflegedirektor/der Pflegedirektorin.
Die Mitglieder der Betriebsleitung werden vom Stadtrat gem. § 28 Abs. 4 SachsGemO
auf Vorschlag des Oberbirgermeisters/der Oberblrgermeisterin berufen. Die Berufung
gilt fir hochstens 5 Jahre. Die wiederholte Berufung ist zuldssig. Der Kaufmannische Di-
rektor/die Kaufmannische Direktorin ist zugleich Erste Betriebsleiterin/Erster Betriebslei-
ter im Sinne der SachsEigBVO.
(3) Die Betriebsleitung stellt sich eine Krankenhausleitung beratend zur Seite.
(4) Das Zusammenwirken innerhalb der Eigenbetriebsleitung und der beratenden Kran-
kenhausleitung wird in einer Geschaftsordnung gem. § 3 Abs. 2 Satz 3 SachsEigBVO ge-
regelt.

§9

Aufgaben der Betriebsleitung

(1) Die Betriebsleitung vollzieht die Beschliisse des Stadtrats und des Betriebsausschus-
ses sowie die Weisungen des Oberblirgermeisters/der Oberblirgermeisterin (§§ 5 bis 7
dieser Satzung). Im Ubrigen fiihrt diese den Eigenbetrieb gem. § 4 SichsEigBVO selb-
standig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigenbetriebs, soweit diese nicht
dem Stadtrat, dem Betriebsausschuss oder dem Oberbirgermeister/der Oberblrger-
meisterin vorbehalten sind. Die Betriebsleitung ist fur die wirtschaftliche Flihrung des Ei-
genbetriebs nach kaufmannischen Grundsatzen verantwortlich. Die Mitglieder der Be-
triebsleitung sind zur gemeinsamen Leitung des Eigenbetriebes und zur kooperativen Zu-
sammenarbeit verpflichtet, sie haben bei allen Entscheidungen die Interessen des ge-
samten Klinikbetriebes zu wahren. Beschliisse werden grundsatzlich einvernehmlich ge-
fasst. Entscheidungen, welche die Einhaltung des Wirtschaftsplanes beeintrachtigen
kéonnen, dirfen nur mit Zustimmung des/der Kaufmannischen Direk-
tors/Kaufmannischen Direktorin getroffen werden. Im Falle von uniberbriickbaren Mei-
nungsverschiedenheiten ist der Betriebsausschuss anzurufen.

54. EL, 2018 5



Eigenbetriebssatzung Stadtisches Klinikum

(2) Der Betriebsleitung obliegen insbesondere die laufenden Geschéfte (Angelegenhei-
ten der laufenden Verwaltung und Betriebsflihrung) des Eigenbetriebs. Dazu gehoren die
regelmalig wiederkehrenden MalRnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Eigenbetrie-
bes und zur Durchflihrung der Aufgaben sowie zum reibungslosen Geschaftsablauf not-
wendig sind. Dies sind insbesondere:

a) die selbstdndige Leitung einschliefllich Organisation und wirtschaftliche Geschafts-
fihrung,

b) Umsetzung des Wirtschaftsplanes,

c) die Fihrung von Budgetverhandlungen mit den Kostentragern und

d) die Vorbereitung von Beschliissen des Betriebsausschusses und des Stadtrates und
deren Durchfiihrung im Rahmen der Zustandigkeit.

e) Hinsichtlich der zuldssigen Einrichtungen nach § 2 Abs. 4 dieser Satzung obliegen der
Betriebsleitung folgende weitere Geschafte: der Erwerb von Vertragsarztsitzen der
Kassendrztlichen Vereinigung Sachsen (KV-Sitze) einschlielRlich Rechten und Patien-
tenbestand bis zu einer Vertragssumme in Hohe von 500.000 Euro; die Anstellung
von arztlichem und nichtarztlichem Personal; die Bestimmung eines oder mehrerer
arztlicher Leiter/Leiterinnen; die eigenverantwortliche Durchfiihrung von Zulassungs-
und Genehmigungsverfahren, einschlieflich der eigenverantwortlichen Einlegung
von Rechtsbehelfen und die Aufstellung einer Betriebsordnung.

Uber den Erwerb von KV-Sitzen mit einer Vertragssumme in Hohe von mehr als 500.000

Euro entscheidet abschliefend der fiir Krankenhauser zustandige Betriebsausschuss.

Uber den Erwerb von KV-Sitzen mit einer Vertragssumme von mehr als 250.000 Euro hat

die Betriebsleitung den Betriebsausschuss zu informieren.

(3) Die Betriebsleitung entscheidet auBerdem in den in § 6 Abs. 2 dieser Satzung genann-

ten Angelegenheiten, soweit die dort bestimmten Wertgrenzen unterschritten werden.

(4) Die Betriebsleitung informiert den Oberblirgermeister/die Oberblirgermeisterin, den

zustandigen Beigeordneten/die zustandige Beigeordnete und den Betriebsausschuss

rechtzeitig (iber alle wichtigen Angelegenheiten, insbesondere tber erfolgsgefahrdende

Abweichungen des Erfolgs- bzw. Liquiditdtsplanes, die hohere Zuweisungen der Landes-

hauptstadt Dresden bzw. hohere oder die Aufnahme von Krediten erforderlich machen.

(5) ) pie Betriebsleitung hat der/dem Fachbediensteten fiir das Finanzwesen (iber alle

Vorgdnge und Tétigkeiten zu berichten, soweit diese die Finanzwirtschaft der Landes-

hauptstadt Dresden beriihren.

§10

Personalangelegenheiten

(1) Der Betriebsleitung obliegen alle Personalangelegenheiten (Einstellung, Umsetzung,
Entlassung und Aufgabeniibertragungen entsprechend den jeweils gliltigen Tarifvertra-
gen), sofern diese nicht ausdriicklich dem Stadtrat, dem Betriebsausschuss bzw. dem
Oberbirgermeister/der Oberbirgermeisterin vorbehalten sind. In dieser Funktion ist sie
zur innerbetrieblichen Organisation befugt.

1) Anderung, Dresdner Amtsblatt Nr. 18/2018 vom 4. Mai 2018, Seiten 23-24
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§11

Vertretung der Gemeinde in Angelegenheiten des Eigenbetriebes

(1) Der Erste Betriebsleiter/die Erste Betriebsleiterin gibt im Rahmen und unter Beach-
tung der Formerfordernisse des § 5 SachsEigBVO in den Angelegenheiten des Eigenbe-
triebes verpflichtende Erklarungen fiir die Landeshauptstadt Dresden ab. Sie/Er zeichnet
unter dem Namen des Eigenbetriebes ohne Angabe eines Vertretungsverhaltnisses.

(2) Die Betriebsleitung kann Beschaftigte des Eigenbetriebes fiir einzelne Angelegenhei-
ten mit ihrer Vertretung beauftragen und ihnen Vollmacht erteilen. Diese zeichnen mit
dem Zusatz ,,im Auftrag”.

§12

Wirtschaftsfiihrung und Rechnungswesen

(1) Der Eigenbetrieb fiihrt eine mit der Stadtkasse der Landeshauptstadt Dresden ver-
bundene Sonderkasse. Der Eigenbetrieb besitzt eigene Geschaftsbankkonten.

(2) Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs entspricht dem Haushaltsjahr der Landes-
hauptstadt Dresden.

(3) U pje Betriebsleitung stellt, im Benehmen mit der/dem Fachbediensteten fiir das Fi-
nanzwesen der Landeshauptstadt Dresden, einen jéhrlichen Wirtschaftsplan auf, der alle
Bestandteile und Anlagen gemdf3 §§ 16 bis 21 SéichsEigBVO enthdilt. Sie legt diesen
rechtzeitig dem Oberblirgermeister/der Oberburgermeisterin vor, so dass liber den
Wirtschaftsplan zusammen mit dem stadtischen Haushalt beschlossen werden kann.
(4) Wenn die Voraussetzungen des § 23 Abs.1 SdchsEigBVO eintreten, hat die Betriebs-
leitung dem Oberbiirgermeister/der Oberbirgermeisterin einen gednderten Wirt-
schaftsplan vorzulegen.

§13

Berichterstattung und Risikofriiherkennung

(1) Die Betriebsleitung berichtet dem Oberbirgermeister/der Oberblirgermeisterin und
dem Betriebsausschuss zum jeweiligen Quartalsende schriftlich iber die Umsetzung des
Erfolgs- und Liquiditatsplans.

(2) Die Betriebsleitung richtet ein angemessenes System zur Erkennung von Risiken ein
(§ 23 Abs. 3 SachsEigBVO) und dokumentiert dieses in einem Risikohandbuch.

§14

Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Die Betriebsleitung stellt fir den Eigenbetrieb einen aus der Bilanz, der Gewinn- und
Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebe-
richt auf und legt diesen dem Oberblrgermeister/der Oberbiirgermeisterin vor.

(2) Der Oberbiirgermeister/die Oberbiirgermeisterin leitet diese Unterlagen unverzig-
lich zur Jahresabschlusspriifung und zur ortlichen Prifung gem. § 105 SachsGemO wei-
ter.

1) Anderung, Dresdner Amtsblatt Nr. 18/2018 vom 4. Mai 2018, Seiten 23-24
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(3) Der Priifbericht des Jahresabschlussprifers/der Jahresabschlusspriiferin zum Jahres-
abschluss und der Lagebericht sind innerhalb von vier Monaten nach Ende des Wirt-
schaftsjahres vorzulegen.

(4) Der Oberbiirgermeister/die Oberbiirgermeisterin hat den Jahresabschluss und den
Lagebericht zusammen mit den Berichten Uber die Jahresabschlusspriifung und die 6rtli-
che Prifung zunachst den sich damit zu befassenden zustandigen Ausschiissen zur Vor-
beratungen und anschlieRend mit dem Ergebnis dieser Vorberatungen dem Stadtrat zur
Feststellung zuzuleiten.

(5) Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss innerhalb von neun Monaten nach Ende des
Wirtschaftsjahres auf der Grundlage der Priifberichte fest und beschlieBt tiber die Be-
handlung des Jahresergebnisses sowie die Entlastung der Betriebsleitung (§ 34 Abs. 1
SachsEigBVO).

§15

Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

(2) Die Betriebssatzung fiir das Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Stadtisches Klini-
kum, vom 5. Juni 1997, veroffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 26/97 vom 26. Juni
1997, gedndert in Nr. 34/98 vom 20. August 1998, in Nr. 42a/01 vom 18. Oktober 2001,
in Nr. 03/05 vom 20. Januar 2005, in Nr. 28/05 vom 14. Juli 2005, in Nr. 50/07 vom 13.
Dezember 2007 und in Nr. 40/14 vom 2. Oktober 2014, wird aufgehoben.

(3) Die Betriebssatzung fiir das Krankenhaus Dresden-Neustadt, Stadtisches Klinikum,
vom 5. Juni 1997, veroffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 26/97 vom 26. Juni 1997, ge-
andert in Nr. 12/98 vom 19. Mérz 1998, in Nr. 34/98 vom 20. August 1998, in Nr. 23/01
vom 8. Juni 2001, in Nr. 42a/01 vom 18. Oktober 2001, in Nr. 03/05 vom 20. Januar
2005, in Nr. 28/05 vom 14. Juli 2005, in Nr.50/07 vom 13. Dezember 2007 und in Nr.
40/14 vom 2. Oktober 2014, wird aufgehoben.

Dresden, 9. November 2016

gez. Dirk Hilbert
Oberbiirgermeister
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	(1) Der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin ist Dienstvorgesetzter/Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde der beim Eigenbetrieb Beschäftigten.

